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§ 3 MPBV Eingangsprufung

MPBYV - Medizinproduktebetreiberverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Die Betreiberin/Der Betreiber hat bei allen inAnhang 1 genannten Medizinprodukten vor deren erstmaliger
Anwendung am Betriebsort eine Eingangspriifung durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen. Eine Anderung von
Anhang 1 kann nur nach Anhérung der Osterreichischen Arztekammer und der Osterreichischen
Zahnarztekammer erfolgen.

2. (2)In Krankenanstalten hat die Betreiberin/der Betreiber in begriindeten Fallen bei allen zusatzlich von der/dem
Technischen Sicherheitsbeauftragten genannten Medizinprodukten vor deren erstmaliger Anwendung am
Betriebsort eine Eingangsprufung durchzufihren oder durchfiihren zu lassen.

3. (3)Der Umfang der Eingangsprifung gemald Abs. 1 und 2 hat sich an jenem der wiederkehrenden
sicherheitstechnischen Prufung gemal? § 6 zu orientieren. Bei Mitlieferung eines detaillierten Hersteller- oder
Lieferanten-Messprotokolls kann die Eingangsprufung auf eine Sichtprtfung auf Transportschaden beschrankt
werden.

In Kraft seit 01.04.2007 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/mpbv/paragraf/6
file:///

	§ 3 MPBV Eingangsprüfung
	MPBV - Medizinproduktebetreiberverordnung


